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Nr. 13. Barmen, den 26. März 1900. 27. Iahrg. 

Feuerwehrverband der Rheinvrovinz. 
Düren (Rhld.), 1. März 1909. 

Zn die Wehren des Verstandes. 
Nachdem Seine Exzellenz der Herr Oberpräfident der 1 

Nheinprovinz durch Schreiben vom 8. Februar 1909 unter 
Nr. 28159 und vom 25. Februar unter Nr. 3451 sowohl 
zu den: Entwurf bezw. Muster einer Kreisbrand-! 
meister-Ordnung", die ihm vom Äusschusse des Ver- 
bandes eingereicht war, als auch zu der ihm zur Gut--, 
heißung vorgelegten „Satzungen für die Kreis- 
Feuerwehrverband e", die vom Feuerwehrtag in 
Cleve fast einstimmig angenommen war, — nach Au hü-- ļ 
rung des Herrn Regierungspräsidenten oer Provinz uno 
nach eingehenver Prüfung ansdrücklich feine Genehmi-, 
g u n g erteilt hat, wiro der Wortlaut der beiden Schriftstücke 
durch den „Feuerwehrmann" hrerdurch den Mitgliedern des 
Feuerwehr-Verbandes bekannt gegeben. 

Abdrücke der beiden Heftchen sind gegen Erstattung 
der Drucktasten vom Verbandsvorsitzenden ooer vom Schrift- 
führer zu beziehen. 
T er Vorsitzende des Feuerwehrverbandes der Rhein Provinz: t 

Dietzler. 
* * * 

Satzung deö Krelö - Feuerwehr - Verbandeö. 
I. Mitgliedschaft. 

'8 i. 
a.) Zugehörigkeit. Ter Krcis-Feuerwehr-Vcrbaud 
 ist eine Vereinigung von Feuerwehren des 
Kreises    
und ein Ünterverband des „Feuerwehr-Verbandes 
der R h e i n P r o v i n j".; jede Wehr des Kreis-Feuerwehr- 
Verbandes muß gleichzeitig auch dem „Provinzral-Verbande" 
angehören. 

Er hat fernen S i tz am Wohnorte des jeweiligen Vor- 
sitzenden. 

d) E i n t r i t l. Zum Eintritt m den Kreis-Feuer- 
wehrverband ist berechtigt: 

1. jede von dem Königl. Regierungspräsidenten aner 
kannle „freiwillige Feuerwehr" des Kreises; 

2. jede „P f li ch t f e u e r w e h r", die vorschriftsmäßig 
nach oen Bestimmungen der §§ 6- 9 und 11—20 des 
„Mufterorrsstatuts" vom 30. Novemoer 1906 (oder 
der entsprechenden Sätze der „Feuerpolizei Verordnung" 
vom gleichen Tage) ausgeftaltet ^organisiert) und ebenso 
nach dessen § 10 (Feuerpolizei-Verordnung 8 9) voll- 
ständig ausgerüstet ist; 

3. jede „Berufs-Feuerweh ck" des Kreises. 
§ 2. 

a) A üfnahm e. Tie Mitgliedschaft erivlgt durch 
schriftliche Anmeldung bei dem Vorstanoe des Kreis Feuer- 
wehrverbandes unter ausdrücklicher Verpilichtmcg auf diese 
Satzung und auf das Grundgesetz des Provinzial-Feuerwehr 
Vervandes und durch Leistung des Jahresbeitrages. 

Tie kann nur verwehrt werden durch zweitrittel Mehr- 
heitsbeschluß des Kreisverbands-Vorstandes. 

d) Anmeldung. Ter Anmeldung ist beizusügen: 
1. das Grundgesetz der Wehr bezw. das Orrsstatul 

oer betressenden Gemeinde ooer Ortschaft; 

2. eine Statistik oer betreffenden Mehr in dopvelter 
Ausfertigung, die an Hand des vom Promnzial-Ver- 
bandsausschuß vorgeschriebenen Fragebogens aufgestellt 
ist und in einer Ausfertigung dem Vorsitzenden des 
Provinzial-Verbandes überreicht wird, 

c) Beiträge. Tie Höhe der Jahresbeiträge für den 
Kreis-Feuerwehr Verband, die zugleich mit den Beiträgen 
für den Provinzialveroand und die Haftpflichtversicherung 
im Januar oder Februar für das Kalenderjahr an den 
Kassensührer zu entrichten sind, wird jeweils vom Feuer- 
wehnage des Kreisverbandes für ein oder mehrere Jahre 
festgesetzt (vergl. § 13, a, Ziffer 9). 

Sic dienen zur Bestreirung der unvermeidlichen und auf 
andere Art (z. B. durch Zuschuß des Kreises) nicht zu 
deckenden Verwaltungskosten, z. B. Schreib- und Drucksachen, 
Postgeld re. 

ck) Ausscheiden. Tie Verweigerung der Jahres- 
beiträge har von selbst das Ausscheiden der betreffenden 
Wehr aus dem Krersverbund zur Folge. 

Ter freiwillige Austritt einer Wehr ist an eine 
halbjährige Kündrgung gebunden und dem Vorstände 
schriftlich mitzuteilen; dabei ist der Beitrag noch für das 
lautende Jahr voll zu enrrcchten. 

Ter Ausschluß einer Wehr aus dem Kkeisverbande 
(z. B. wegen vorsätzlicher Verletzung der Verbandssatzung) 
kann nur durch Beschluß des „Kreis-Feuerwehrtages" und 
Genehmigung des Provinzial Verbands-Ausschusses bewirkt 
werden. 

Wehren, die nicht mehr rm Verbände sind, verlieren 
jedes Anrecht an das Verbandsvermögen. Spätere Wieder- 
aufnahmegesuche können nur nach Leistung aller Beitrags- 
rückstände angenommen werden. 

II. Z w e ck. 

8 3. 
a) A usgabe. Ter Kreis-Feuerwehrverband bezwectt: 

1. die Förderung des Feuerlösch und Rettungswesens 
überhaupt sowie insbesondere die Ausbreitung des 
freiwilligen Feuerwehrwesens im Kreise;> 

2. die gegenfeitige Unrerstützung der einzelnen Kreis 
wehren in gemeinsamer Arbeit und kameradschaftlichem 
Zusamme.c'tehen; 

3. die Vertretung der gemeinsamen Angelegenheiten 
und Wahrung der Interessen aller Kreisfeucrwehren, 
insbesondere auch bei den Kreisbehöroen: 

4 die Unterstützung der Bestrebungen des Provinzial- 
Feuerwehrverbandes uno Durchführung der Beschlüsse 
der Provinzial Feuerwehriage; 

5. die möglichst einheitliche Ausbildung der Feuer- 
wehrsührer und -Mannschaften; 

6 die einhertliche Beschaffung von Geräten, Uniformen 
und Ausrüstungsstücken; 

7 die Regelung und Einübung der nachbarlichen 
Jeuerlöschhilse nach Maßgabe der betreffenden Kreis- 
oder Bezirks-Polizeiverordnung; 

8. die Beschränkung der Festlichkeiten. 
8 4. 

b) Mittel. Zur Errerchung dieses Zweckes dienen 
1. Me Tätigkeit des „Vorsitzenden", des „Geschäftsaus 

schusses", des „Vorstandes" und der „Kreis Feuerwehr- 
tage"; 
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2. die Anregung und Hilfeleistung zur Gründung von 
freiwilligen Feuerwehren in den Ortschaften des 
Kreises^ 

3. die Veransiattung von gemeinsamen Hebungen 
von einzelnen Abteilungen oder Löschzügen benach 
barter Wehren, die aber höchstens 8 km vom llebungs- 
orte entfernt sein dürfen 

4. Die Veranstaltung von Vorträgen und Vorfüh- 
rungen aui dem Gebiete des Feuerlösch ' und Rettungs- 
wesens, sowie gegenseitiger Austausch über Erfah- 
rungen im Feuerwehrdiensie: 

5. Regelmäßig wiederkehrende Besichtigungen der 
Gerätschaften und Prüfung der Leistungen der Wehr m 
deS Kreises; 

6. die Einrichtung einer Verbandskasse; 
7. die Beschaffung und geregelte Benutzung einer Samm- 

lung von Fachschriften, -Zerrungen und Büchern, die 
das Fenerlösch und Feuerwehrwesen behandeln (V e rV 
bandsbüch et ei); 

8. die altjährliche Ausstellung einer K r e i s - S t a t i st i l 
als Teil der Prooinzial-Staristik an Hand der vom 
Provinziatverbands Ausschuß vorgeschriebenen Frage- 
bogen, die über das Feuerwehrwesen des Kreises ge- 
naue Auskunft gibt 

9. alljährliche Berichterstattung an den Provinz- 
Verbandsausschuß. 

III. Verfassung. 

§ 5. 
a) Vorstand. Zum „V o r st a n d" des Kreis--Feuer 

wehrverbandes gehören alle Branddirektoren und 
O b e r b r a n d m e i st e r der Wehren des Kreisverbandes, 
sowie alle Brandmeister, dre selbständige Leiter von 
Feuerwehren sind. 

1>) Vorstandstätigkeit. Zur Aufgabe des 
Vorstandes gehört: 

1. die Wabl des Vorsitzenden und der Beisitzer des 
Gescyästsausschusses;. 

2. die Beschlußfassung über Eingaben an die Kreis- 
vcrwaltung, insbesondere auch über Vorschläge zur 
Besetzung der Stelle des „Kreisbrandmeisters"; 

3. Vorschläge über die Höhe des Jahresbeitrages für 
die Kreisverbands-Kasse; 

4. die Bewilligung etwaiger anderer Ausgaben aus 
der Verbandskasse außer den lausenden Verwaltungs- ş 
kosten: 

ö. die Wahl der Rechnungsprüfer zur Wahl des jähr 
lichen Kassenberichts und der I a h r e s r e ch n u n g 
und Entlastung des Kassensührers: 

6. die Vorbereitung und Einberufung der Kreis- 
Feuerwehrtage, Bestimmung des Tages oaiür 
unb Feststellung ihrer Tagesordnung; 

7. die Ausstellung der Bestimmungen über die gemein- 
samen Hebungen und über Ort und Zeit dafür; 

8. die Stellungnahme zu den Anträgen für die Tages- 
ordnung des Provinzial-Feuerwehrtages. 

8 6. 
t) Wahlen. Tie Wahlen gefchehen mittels Stimm- 

zettel, unbedingte Stimmenmehrheit entscheidet. 
Ter „Vorsitzende" des Kreis Feuerwehr Verbandes 

wird in einem bewnderen Wahlgange zuerst gewählt, der 
„stellvertretende Vorsitzende" in einem zweiten 
Wahlgange und die „Beisitzer" in einem dritten Wahl 
gange; alle mit dreijähriger Amtsdauer. Wiederwahl 
ist zulässig. 

Zum „Vorsitzenden" und „stellverrretenoen Vorsitzenden" 
dürfen nur Leiter von freiwilligen oder Berufs- 
Feuerwehren gewählt werden. 

Tie Zahl der Beisitzer richtet sich nach, der Zahl 
der Verbanoswehren: auf 1 10 Wehren kommi 1 Bei 
sitz er, auf 11—20 Wehren kommen 2 Beisitzer, auf 21 
bis 30 Wehren kommen 3 Beisitzer rc 

d) G e i ch ä s t s a u s s ch u ß. Tiefe Gewählten mit dem 
gemäß Z 7, b bestellten Schriftführer bilden den „Ge- 
sckäftsnnsschus;". Er besorgt: 

I die Vorbereitung der V o r st a n d s s i tz u n g e n und 
Feststellung deren Tagesordnung und Zert und Ort der 
Tagung; 

2. die Einrichtung und Vornahme der Besichri- 
g u n g e n uno der Komrolle der Verbandswehren ge- 
mäß der vom Provinzialverbands Ausschüsse aufge- 
stellren Anweisung sowie die Erstarrung der Be- 
richte über den Befund. 

Tre Besichtigungen können von einzelnen ooer 
gemeinsam von mehreren Mitgliedern des Geschäfts- 
ausschnsses vorgenommen werden. 

3. die Beurteilung der gemeinsamen Hebungen; 
4. die Berichterstarlung bei dem ordentlichen Kreis-Feuer^ 

wehrtage über die Verhandlungen und den Verlauf 
des Provinzial -Feuerwehrtages; 

5. die Verwaltung der Verbandsbücherei; 
6 die Kassensührung und Rechnungslegung. 

IV. Vorsitzender. 
8 7. 

a) A m t. Der Vorsitzende steht an der Spitze 
des Kreis-Feuerwehrvervandes, den er zu leiten und nach 
außen hin, insbesondere auch bei dem Ko.nql. Kreis- 
landrat und den Kreisbehörden, sowie beim Provrnzverbands- 
Ausschuß — zu vertreten hat, io wen die Gesamlhett der 
Wehren des Kreisverbandes in Frage komme 

Im Falle seiner Behinderung übernimmt stets der 
„stellvertretende Vorsitzende ' seine Amtsbesugnisse und 
Pflichten; bei seinem Ausscheiden muß innerhalb 
zwei Monaten ein neuer Vorsitzender gewählt werden, 

h) Sch r'ift - und Ka s se n f ü h r e r. Ter Vorsitzende 
bestellt zu seiner Unterstützung in der Erledigung der schrift- 
lichen Verhandlungen, zur Führung des Tagebuches der Ein- 
und Ausgänge, zur Prokokollsührung bei Sitzungen und 
Versammlungen, zur Erhebung der Jahresbeiträge und regel- 
mäßigen Führung des Kassenvuches, zur Aufstellung . der 
Jahresrechnung rc. erne geeigneie Kraft als „Sch ri st- 
und Kassensühre r". 

Beide Aemier können auch getrennt sein sie rönnen 
auch den Beisitzern übertragen werden. — Mit Ge- 
nehmigung des Vorstandes kann für die Wahrneh- 
mung dieser Aemter auch eine Entschädigung ge- 
währt werden, deren Höhe vom Vorstande sejlgesetzt 
wird. 

8 « 
c) Obliegenheiten Im einzelnen hat der Vor- 

sitzende 
1. der Kreisverwaltung die im Interesse des Kreis-Feuer 

wehrverbandes vom Vorstande sür nötig erachteten 
Wünsche, Anträge, Vorschläge, Beschwerden rc. vorzu 
legen 

2. olle von der Kreisverwaltung, den Regierungsbezirks- 
Behörden, dem Provinzial-Feuerwehr-Ausschuß vci 
langten Auskünfte, Gutachten rc. in Bezug auf die 
Angelegenheiten des Kreis-Feuerwehrvervandes zu er- 
teilen und auch solche von den Wehren des Kreis- 
verbandes zu veranlassen; 

3. die Sitzungen des Geschäfts-Ausschusses vorzubereitm, 
cinzuberusen und zu leiten und deren Tagesordnung 
auszustellen; 

4. die Vorstandssitzungen cinzuberusen und zu leiten, 
deren Verhaudlvngsberichte zu erstatten und die Be- 
schlüsse auszusüyren - 

5. dem Vorstände bis zum 1. Mai jeden Jahres den 
Kassenbericht zu erstatten, sowie die letzte Jahresrech- 
nnng vorzulegen;. 

6. den Kassensührer zu veranlassen, die Beiträge der 
Wehren des Kreisverbandes sür den Provinzial-Feuer- 
wehrverband und für die Haftpflicht-Versicherung all 
jährlich im Monat April an den Kassensührer des Pro- 
vinzial-Fcuerwehrverbandes, abzusühren; 

7. die Kreisseuerwehrtage zu leiten, deren Verhandlungs- 
berichte zu erstatten und die Beschlüsse in der Pro- 
vinzial- Verbandszeitnng zu verösfenilichen uno aus- 
znsühren; 

8. alljährlich auf dem ordentlichen Kreis Feuerwehrtage 
den Jahresbericht zu erstatten über die Tätigkeit, Ver- . 
Handlungen und Beschlüsse des Vorstandes und Ge- 
schästsausschusses, sowie über den Stand des Kreis- 
verbandes und über die Jahresrechnung des letzten 
Verbandsjahres:ft 

9. alljährlich dem Vorsitzenden des Provinzial-Feuer- 
wehrverbandes den Jahresbericht und die Statiskik des 
Kreisverbandes, die Verhandlungsberichle der Kreis- 
Feuerwehrtage, die Beschlüsse der Vorstandssitzungcn 
und die Ergebnisse der Besichtigungen mitzuteilen: 

10. überhaupt alles zu tun, was zur Erreichung der Ver- 
bandszwecke dienen kann. 

V. Sitzungen. 

8 9. " 
a) Vorstandssitzungen. Tie Voritandssitzungen 

finden nach Bedarf statt, alljährlich aoer mindestens zweimal 
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und zwar einmal vor dem Provinzial-Feuerwehrtaqe, um 
zu den Anträgen für dessen Tagesordnung Stellung zu 
nehmen, und nnmal nach dem Provinzral-Feuerwehrrage, 
um den Kreis-Feuerwehriag vorzubereiten. 

Aus schriftlichen begründeten Anirag von wenigstens L/k 
der Vorstandsmitglieder muß der Vorsitzende eine Vorstands- 
sitznng nnerhalb vier Wochen berufen. 

d) Einladung. Zur Vorstandssitzung ist in der 
Ne^el zwei Wochen vorher einzuladen, ore Tagesordnung 
spätestens eine Woche vorher den Wehren mitzuteilen. 

Jede Verbandswehr hat das Recht, Anträge für die 
Tagesordnung cinzubringen, die aber spätestens drei Wochen 
vor der Sitzung dem Vorsitzenden mugeleilt sein müssen. 

Ter König!. Kr eis l and rat hat in jeder Vor- 
standssitzung Sitz und Stimme (in Stadtkreisen der Ober- 
bürgermeister). 

V e r I r - t n n g. Jede Verbandswehr rst ver- 
st flechte et, sich in den Vorstandssitzungen vertreten zu 
einer Sitzung bebändert ist, so kann er für diese Sitzung 
lassen. Wenn ein Vorstandsmitglied an der Teilnahme 
mit allen Rechten und Pflichten durch seinen stellvertretenden 
Brandmeister, Oberbranümeister, Branddirektor, oder in 
dessen Behinderung auch durch ein anderes für diese Sitzung 
schriftlich bevollmächtigtes Vorstandsmitglied der beireffenoen 
Feuerwehr vertreten werden. 

8 10. 
a.) A b stimmvng. Tie Vorstanossitzunqen sind be- 

setz l u ß f ä h i q , wenn nebst einem der Vorsitzenden noch 
mindestens tzz der Kreisverbandsweyren verlieren ist; bei 
zweiter Berufung in derselben Angelegenheit ist jede Sitzung 
beschlußfähig. 

Alle Beschlüsse (außer den Wahlen § 6, a) werden mit 
einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleich- 
heit entscheidet der Vorsitzende. 

Rach Befinden des Vorsitzenden oder auf Antrag von 
mindestens drei Wehren muß ein Beschluß oder eine Wahl 
durch n mentliche Abstimmung berbergesührr werden 
in der Weise, daß der Name jeder Wehr verlesen und dabei 
die gemäß § 5, a ihr zusteyende Stimmenzahl von ihrem 
anwesenden im Range höchsten Vertreter abgegeben wird. 

l>) G ä st e. Tie Vorstandssitzungen sind nicht offen 
lich; jedoch hat der Vorsitzende das Recht, Gäste einzu- 
ladeu, die sich an den Beratungen (nicht Abstimmungen) 
beteiligen können. 

Ter Vorsitzende und die Mitglieder des Provrnzial- 
Verbandes haben stets Sitz und Stimme, wenn sie an einer 
Vorftandssitzung teilnehmen. 

e) G e s ch ä s t s u u s f ch u ß. Tie Sitzungen des Ge - 
s ch ä f t s a u s s ch u s s e s finden statt nach Befinden des 
Vorsitzenden und sind nie öffentlich. Beschlüsse werden mit 
einfacher Stimmenmehrheit gefaßt, bei Stimmengleichheit 
entscheidet der Vorsitzende. Einladungen geschehen mindestens 
drei Tage vorher. 

VI. Kreis-Feuerwehrtag. 

8- IT 
a) Ordentlich. In der Regel wird alljährlich ein 

Ordentlicher Kreis-Feuerwehrtag abgehalten, zu dem alle 
Berbandêwehren eingelaoen werden müssen. Er soll tunlichst 
im Herbst, frühestens drei Wochen nach dem P r o - 
vinzial-Feuerwehrtage, keinesfalls aber mit dtelem 
zusammensallend oder rn den letzten drei Wochen vorher 
stattftnoen 

Er wird nur an einem Sonn- oder Feiertage abgehalten 
und darf nur einen Tag dauern. 

Tie Ordentlichen Kreis-Feuerwehrtage sollen in den 
einzelnen Ortschaften und Vervandswehren tunlichst wech- 
seln. Ortschaften mit einer freiwilligen Feuerwehr 
werden bevorzugt. 

d) Außerordentlich Außerordentliche 
Kreis-Feuerwehrtage können jederzeit vom Vorstände bc- 
lchlosscn und einberufen werden. Tiefer bestimmt auch den 
Ort dafür, der zweckmäßig mit Berücksichtigung der Bei 
kehrswege gewählt wird. 

c) Einladung. Tie Einladung muß den 
Wehren spätestens vier Wochen, die Tagesordnung 
Zwei Wochen vorher zugehen. Jede Vervandswehr hat 
das Recht, Anträge zur Tagesordnung des Kreis-Feuer- 
wehrtages zu stellen, muß sie aber drei Wochen vorher 
dem Vorswenden eingereicht haben. 

Jede Verbandswehr ist streng verpflichtet, denI 
Kreis Feuerrvehriag zu beschicken. 

Zu jedem Kreis-Feuerweyrtage sind auch 1. der Pro^ 
oinzialverbands-Vorsitzenoe, 2. die zuständigen Reqierungs- 
bezirks-Verireter im Provinzialverbands Ausschuß, 3. der 

König!. Kreislandrat (bezw. dre betreffenden Landräte, Ober- 
bürgermeister), und 4. der Kreisbrandmeister (wenn dieser 
nicht schon als Leiter oder Vorstandsmitglied eener Feuer- 

ļ wehr von selbst Mitglied ist) einzuladen, denen allen Sitz 
und Stimme auf dem Kreis Feuerwehrtaqe gebührt. 

8 12. 
a) Teilnehmer. Zur Teilnahme an den Be- 

ratungen und Abstimmungen sind von jeder Ver- 
oandswehr so ostmal 2 Vertreter abzuordnen, als die Wehr 
vollständige und selbständige „Löschzüge" hat, also von 
Wehren mit 1 Löschzug 2 Vertreter, mit 2 Löschzügen 
4 Vertreter re. Tiefe Abgeordneten haben sich beim Vor- 
sitzenden durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen. 

Außerdem sind auch die dem Vorstände angehörenden 
Brandmeister, Oberbrandmeister und Branddirektoren (§5, a) 
als Vertreter stimmberechtigt. 

Jeder Wehr bleibt die Verteilung der ihr zustehenden 
Stimmen unter ihre Vertreter überlassen. Stimmüber- 
tragung aus andere Wehren und Vertreter ist unzulässig. 

b) Besucher Außerdem können auch noch andere 
Mitglieder der^Verbandswehren als Zuhörer (ohne Bes 
rrrungs- und Stimmrecht) zugelassen werden, so weit der 
Raum es gestattet. 

Alle Teilnehmer und Besucher aus den freiwilligen 
und Berufs-Feuerwehren müssen in Uniform, die aus 
den Pflicht-Feuerwehren wenigstens mit den amtlichen Ab- 
zeichen erscheinen 

Als Gäste (ohne Stimmrecht aber mit Bmatungsrecht) 
müssen aUe_ Bürgermeister des Kreises eingeladen werden. 

c) A b st i m m u n g e n. Kreis-Feuerwehrtaqe sind ohne 
Rücksicht aut die Zahl der vertretenen Wehren qiltiq und 
beschlußfähig. 

Bei allen Abstimmungen entscheidet einfachl. Stimmen 
mehrbeit. 

, Eine namentliche Abstimmung geschieht in ähnlicher 
Weise wie bei den Vorstandssitzungen (§ 10, a). 

8 13. 
a) Verhandlungen. Zur A u f g a b e des Ordent- 

lichen Feuerwehriages gehört 
1. die Entgegennahme des Jahresberichts, der 

Jahresrcchnung und der geschäftlichen Mitteilungen; 
2. die Beratung und Beschlußfassung über die vorlie- 

genden Anträge; 
3. die Berichterstattung und Besprechung über die Ver- 

handlungen und Beschlüsse und den Verlaus des P r o - 
oinzial-Feuerwehrtages; 

4. die Ergänzungswahl zum Uevuugsausschuß und Fest- 
zugausschuß; 

5. die Beschlußfassung über etwaige Satzungsänderungen; 
6. die Abhaltung mindestens eines feuerwehrtechnischen 

Vortrages; 
7. die Bestimmung des Ortes des nächsten Ordentlichen 

Feuerwebrtages; 
8. die Beschlußfassung über die Abhaltung und Uever- 

nahme des nächstjähriaen Kreis-Feuerwehr- 
festes; 

9. die jeweilige Festsetzung der Höhe des Jahresbeitrages 
für die Kreisveroanos-Kasse 
b) Hebung. Nach Schluß der Beratungen findet die 

Vorstellung der Ortsseuerwehr und ihre Vorführung einer 
Schanüvung statt, bestehend aus Schul- und Angriffs- 
übungen, deren Plan. vorher bekannt gemacht ist; - die 
Beurteilung geschieht durch den Geschäftsausschuß unter 
Hinzuziehung des vom Feuerwehrtage gewählten Uebungs- 
ausschufses, wobei nur die Uebungsordnung des Provinzial- 
Verbandes uuo die Geschästsanweisung für dessen Uebungs- 
ausfchuß zu Grunde gelegt wird. Das Urteil wird dem 
Verhundlungsbericht des Feuerwehrrages beigefügt. 

8 11. 
a) Kr eis fest. Innerhalb des Kreisverbandes darf 

alljährlich nur ein einziges öffentliches Feuerwehrfest 
unter Beteiligung anderer Wehren gefeiert 
werden. — Es ist einem Kreis-Fe uerwehrtage an- 
zuschlicßen, so daß der Vormittag den Verhandlungen der 
Abgeordneten Vorbehalten bleibt, und die Festveranstaltungen 
nachher ftattsinden. Zu diesem Kreisfeste werden alle Kreis- 
vervandswehren eingeiaden. — Wenn das Kreis-Feuerwehr- 
fest nicht mr' dem Kreis-Feuerwehrtage abgehalten wird, 
so fällt es für das betreffende Jahr aus. 

Kerne Wehr des Kreisvervandes darf innerhalb ihres 
Kreises an einem anderen Feuerwehrfeste außer diesem 
Kreis-Feuerwehriesle teilnehmen, noch auch andere 
Wehren als solche zur Beteiligung an einem Feste ernladen. 

i 
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— Tie einzige Ausnahme ist das Provinzial Feuerwehr 
fest- 

!>) Veranstaltungen. Bà dem Kreis-Feuerwehr 
feste ist eine „S ch a u ü b u n g" der Ortsweyr vorznführen 
und'ein „Festzug" der beteiligten Wehren zu veranstalten. 

Nach oder bei der Schauübung können mit Zustim- 
mung der Ortswehr und des „Geschäştsausschusses" auch 
noch die Hebungen einer oder einiger andern Vervands- 
wehren zugelassen werden. 

Be> dem Festzuge muß die „Gruß- und Zugorü- 
nung" des Provinzial-Vecbanües aufs genaueste beobachtet 
werden. 

VII. Allgemeines. 
8 15. 

a) Zeitung. Alle Bekanntmachungen werden durch 
die V c r b a n d s z eit u n g des Provin nl-Verbanoes („Ter 
Feuerwehrmann" Barmen bei Fr. Staats) veröffenlticht 

d) Schiedsgericht. Zwistigkeiten aus dem Ver- 
bandsverhältnisse werden mit Ausschluß des Rechtsweges 
durch den Provinzial Ausschuß entschieden. 

e) Aen 0 erun g. Satzungsänderungen wer- 
den vom Kreis-Feucrwehrtage mit 2/s Mehrheit in nament- 
licher Abstimmung beschlossen und bedürfen der Genehmi 
gung des Provinzial-Feuerwehrverbands Ausschusses. 

8Z Auflösung. Tie Auflösung des Meisver- 
bandes kann nur erfolgen: 

1. durch Beschluß auf einem zu diesem Zwecke berufenen! 
Außeroroenillchen Kreis-Feuerwehrrage mit T/4 Mehr-! 
heit in namentlicher Abstimmung; 

2. sie erfolgt von selbst, wenn nur noch oier freiwillige 
Feuerwehren dem Krersverbande angeyören; 
Etwaiges Vermögen wird unter die noch vorhandenen 

Verbandswehren nach Maßgabe der Zahl ihrer Löschzüge 
verteilt. 

e) Geltung. Tiefe Satzung tritt nach Gutheißung 
durch den Ausschuß des Feuerwehr-Verbandes der Rhern- 
provinz und Genehmigung des Königl. Regierungspräsi- 
denten in Kraft. 

Fcstgestellt in der Versammlung der Wehrlerter der 
Feuerwehren des Kreises .... 

. . . ., den . . . 190.. 
Sämtliche Unterschriften. 

Genehmigt. 
. . . ., den . . . 190.. 

Ter Königl. Regierungsvräsident 

Ueber tragbare uns fahrbare Schiebelmern. 
Vortrag des Herrn Branddirektors a. D B ruh ns-Zoppot 

aus dem 27. Westpreußischen Feuerwehrtage am 22. August 1908 
in Schönsee (Westpreußen). 

(Fortsetzung.) 
Hat man sich für gewisse Leitern entschlossen und sic 

beschafft, dann kommt es darauf an, sie an der richtigen 
Stelle zu stationieren, sie in Stand zu erhalten und mit 
ihnen die Mannschafi einzuüben. Stehen mehrere LeircrN 
zur Verfügung, dann wird man sie zweckmäßig nicht alle 
zusammen an einer Stelle unterbrinqen, sondern ne in je 
einem Exemplar so in der Ortschaşt verteilen, daß fr im 
Brandsarle sofort zur Hand sind. Straßenecken werden in 
der Regel gute Stationen sein. Besitzt man nur eine 
einzige 'Leiter, so muß diese möglichst im Zenrrum des 
Ortes stationiert werden. Tiefes Zenrrum ļoU sich einer- 
seits wohl auf die bebaute Grundfläche der Ortschaft, anderer- 
seits aber auch auf die Gewichtigkeil der zu schützenden 
Objekte beziehen. Wenn z. B ein Ort mir dicht aruin- 
anoer gebauten niedrigen Häusern und aus einem abseits 
davon gelegenen Speicherviertel besteht, so wird man zweck- 
mäßig die Leiter näher an die hohen Speicher wu an 
die niedrigen Häuser stationieren. Meistens wird es sich 
dabei allerdings um Toktorsragen handeln, und die Leiter 
im Geräredepot der Feuerwehr untergebracht werden müssen, 
weil sie dort allein unier der unenibehrnchen Aufsicht ge- 
halten werden kann 

Was das I n st a n d h a l t e n der Leitern anvetrisft, 
so tut man am besten, dafür einen besonderen Monn zu 
verpflichten und ihm auch die Führung der Leiter auf 
der Brandstelle zu überrragen. Unerläßlich ist dabei, ihm 
einen Stellvertrerer zu bestellen und durch unvermutete Re- 
visionen die stete Gebrauchsfähigkeit der Leiter festzustellen 
Im allgemeinen kommt es darauf an, daß das Holz sowie 
das E'srnzeug der Leiter peinlich sauber und etwas unter 
Oel gehairen wird. Nur etwas, denn zuviel Fetr macht das 
Holz sprock und das Eiscnzeug schmierig. Nach jedem 

Gebrauch ist die Leiter aufs sorgfältigste zu reinigen zu 
trocknen und ein wenig einzuöten. In gewissen Perioden, 
etwa vierteljährlich, sind mit der Leiter Prüfungen, 
namentlich Gewichtsproben, anzuslelten In oer Regel wird 
es dabei genügen, wenn man die Leiter sreistetlt, an ihre 
Spitze etwa vier Zentner hängt, diese Last längere Zeit 
wirken läßt und dann beobachtet, ob die zunächst über- 
lastete Leiter in ihre erste Lage zurückkehrt. Hat die Elasti- 
zität der Leiter nicht gelitten, dann kann ne als sicher gelten. 

Mannschastsübungen mit der Leiter sind dringend not- 
wendig, besonders für die jungen Leutt Steigert ür me 
dafür zu erbauen, ist eben nur ein Notbehelf und in der, 
meisten Fällen „nicht" zu empfehlen. Man tut in d-: Regel 
besser, wenn man das Geld für ihren Bau zu rötigeren 
Trugen im Feuerwehrberriebe verwendet und die Hebungen 
an vorhandenen besonders schwierigen Häusern des Ortes 
vornrmmt, wobei man zweckmäßig bei jeder Uebung wechselt. 
Dadurch werden die Bedienungsmannschaften sowohl w> 
die Führer sehr gewandt und sicher mit ihrem Gerät und 
gelvrnnen die zugleich für eine Feuerwehr so außerordentlich 
wichtige detaillierte Ortskenntnis; während sie iur Ernstfall 
unbeholfen bleiben und nach und nach geradezu stumpf 
werden, wenn sie Uebung für Uebung immer auf derselben 
Stelle und an demselben unnatürlichen Popanz — Steiger- 
turm genannt ihre immer gleichen Mätzchen machen 
Selbst Hakenleitern bedürfen eines besonoeren Kletterhauses 
kaum, denn Schnlexerzitien zu Paradezwecken sind für eine 
F-enerwebr meistens entbehrlich und wirken im allgemeinen, 
wenn nicht besondere Künstler ausgesucht werden, ebenso 
lächerlich, wie zum Himmel geworfene Beine einer Land 
wehrkompagnie wirken würden. Ten richtigen Maßstab für 
die Leistungen einer Feuerwehr liefert einzig und allein 
ein „unvorbereiteter Alarm mit Brandstetlenmanöver". Ta 
erkennt man, ob und welche Disziplin im Korps vorhanden 
ist, und Diszivlin ist dasFundammt deiner jeden Feuerwehr 

Ter Voltrag wurde durch Skizzen an einer Wand- 
tafel erläutert. Fm Anschluß an den Vortrag führte Herr 
Dickert, Vertreter der „Vereinigten Feuerwehrgeräte 
Fabriken in Berlin" die verschiedensten Modelle von Feuet 
leitern vor, die er aus der Bühne des Saales aufgestellt hatte. 

An den Vortrag schloß sich am Sonntag, 23. August, 
eine ausgedehnte Diskussion an, die wir ebenfalls hier 
wiedergeben' 

Boeslau-Tt. Eytau: Kameraden! Ich glaube, dir 
große drehbare Schiebeleiter schaltet für uns oollständrg 
aus. Außer Danzig, Elbing, Thorn und Graudenz wird 
es kaum eine Wehr in der Provinz geben, die sich eine solch: 
zülegt. Welche Wehr wäre auch in der Lage, eine Aus- 
gab<- von 29- bis 30 000 M. für diesen Zweck zu machen. 
Dasselbe gilt von der schweren fahrbaren Leiter. Ist eine 
Wehr vor dre Notwendigkeit gestellt, eine Leiter anzuschasfen, 
so fahre man hin und sehe sie darauf an, ob sie für den 
Ort passe. Auch von der Balanzeletter bin rch nicht in- 
genommen. Bei der großen Belastung durch Kontregewickte 
ist sie sehr schwer zu hanrieren. Für uns genügt die zwei- 
rädrige Leiter, wie sie z. B. Schönsee,. Ehristburg, Skurz, 
Sckwetz rc. besitzen. Sie ist erheblich ortlrger uno leicht zu 
handhaben, daher sehr zu empfehlen. Was die Hakenletter 
anbetrisst, die der Vortragende so warm empfohlen hat, 
so sinde ich sie auch nicht gerade ideal, da sie mit der 
letzten Sprosie über das Fenster binausgeht und es verdeckt. 
Ich bin ja nicht ganz gegen die Letter, aber ich finde sie 
aus dem angegebenen Grunde nicht für unbedenklich. Es 
hat eben jedi Leiter ihre Liebhaber, und jeder glaubt im 
Besitze der besten Leiter zu sein 

Z w i e g-Flatow: Für unsere Wehren genügt die 
einfache Schiebeleiter, die für einige Hundert Mark zu be 
kommen ist. Sie har den Vorzug der Handlichkeit Wir 
benutzten sie unlängst bei unserem Amtsgericht. In 40 
Sekunden war sie bock Große, teure Leitern anzuschasfen, 
oazu fehlt uns das Geld. Behörden. Feuerv. csich:rungs- 
instalren und Kreise haben nicht viel oazu übrig; ganze 
50 M. sind unlängst einer Wehr angeboren worden. Auct, 
dre Städte zeigen sich meistens sehr zurückhaltend. Ich 
meine, die einfache fahrbare Schiebeleiter genügt für unsere 
Verhältnisse. In großen Städten ist es ja was anderes. 

M o n at h--Marienburg: Es kommt hauprsächlich auf 
'die örtlichen Verhältnisse an. Was nützen uns du großen 
teuren Leirern bei unseren Häusern von zwei bis drei Stock- 
werken. Ta kommen wir mit unterer einfachen Sckiebeleiter 
ganz gut aus. Was Branddirektor Bruhns über die 

l Kemsbornleiter und die Tachleiter sagte, have şch nicht 
recht verstanden; mir ist übrigens vieles in dem Vortrage 
nicht klar geworden. Ich habe vor 15 Jahren eine Dach 
heiter in Prag, wo ich mich acht Tage lang anshielt, ge- 
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sehen, und was ich da sah, erregte mein Erstaunen Ich 
fand es sehr bedenklich, die Leiter von unten aus rinzu- 
haken, oa man dock auf ein morsches Brett treffen kann 
das keinen festen Halt gebt. Mmels dieser Leiter aus 
dem Hause oder in dasselbe zu gelangen, ist ein wahres 
Kunststück. Ta scheint es mir doch sicherer, mit dem Beile 
eine Oesfnung durchzuhauen. Sich einer solchen Lener zu 
bedienen, kommt mrr gerade waghalfrg vor. Schließlich 
hat jede Leiter ihre Liebhaber, und jeder tobt seine Ware. 

(Schluß folgt.) 

TaS neue Geriitehaus mit Steigerturm 

in Vorst (Kr. Kempen). 
Der Zug frisch pulsierenden Lebens, der durch die 

rastlosen Bestrebungen des Vervandsausschusses und die Bei- 
fügung des .Herrn Oberpräsidenten der Rheinprovinz sich 
allerorts bemerkbar macht, bringt es mit sich, daß man 
endlich auch die mancherorts recht mangelhaften Ge rät e- 
h ä user in den Bereich der Täiigkeit zieht und an deren 
Stelle neue Gebäude errichtet. Mangelhaft war nun das 
seitherige Gerätehaus in Vorst gerade richl, indessen legte 
die Absicht, einen bislang fehlenden Steigerturm zu 
erbrueu, den Gedanken nahe, solchen mit einem Gerätc- 
hause zu verbinden, um die vorhandenen und noch zu be 

nassen Schläuche. Tie Baukosten für das Gebäude be- 
liefen fick ans rund 1000 M Gemeinden, oenen ein solcher 
Betrag nicht zur Verfügung steht, send leicht in den Lage, 
durch zweckmäßige Aenderung der Größenverhältnisse den 
Bau ihren Zwecken anzuvassen. E. Sch. 

Aus dem Feuerwelirverlmno ver Nyemprovmz. 

Areiwillige Jeuerwetzr Kamborn. 
III. Kompagnie, Marrlok 

Am Dienstag, 16. März, Abends 8'/r Uhr, iano Im 
Vereinslokal Marxloher Hof, Besitzer Herr Obericheidt, dre 
diesjährige Hauptversammlung unserer Kvmpagme 
statt. Anwesend waren unter dem Vorsitz des 1. Brand- 
meisters A. Pollmann 41 Kameraden. In altherge- 
brachter Weise wurde die Versammlung mit einem kräftigen 
dreifachen „Gut Tchtauch" auf Se. Majestät Kaiser Wil- 
helm II. eröffnet. Tie Tagesordnung wurde wie folgt er- 
ledigt: 1. Aufnahme neuer Mitglieder. Von dem Ueber- 
tritt des Kameraden Rau zur Ordnungsaoteilung wurde 
Kenntnis gegeben. Rau war bisher passives Mitglied. 

> 2. Kassenbericht. Dieser wurde wurde vom Kassierer, Kame- 
raden Fettes, erstattet Tie gemmren Einnahmen der 
Wehr- und Vereinstasse betrugen 2951,12 M., die Aus- 
gaben 2899,01 M.; mithin ist ein Ueberschuß von 52,11 

Mechan. Leite 

„y/y/   
Grundriß. 

Gerat« - Schupper 

Kopsansicht. Vorderansicht. 
schaffenden Geräte zweckmäßig unrerzubringen Mein Beruf 
sühn mich jahraus jahrein au die meisten Plätze der Pro 
oinz, und was ich da nickt schon alles von Gerätehäuftrn 
und Steiqertürmen zu sehen bekomme, ist rncht zu aqen. 
Es werden Türme geoaut, ohne tm betreffenden Feuer- 
wehren um Rat zu fragen, und das Endergebnis ist häutig 
ein Machwerk, das nickt zu gebrauchen ist, oder aber, uv: 
es seinem Zwecke drenstbar zu machen, erst mit erheblichen 
Kosten geändert werden muß. In einer benachbarten Pro- 
vinz haoe ich %. B. einen Steigcrturm gesunden, dessen 
unterste Fensterbrüstung 6,50 in über dem Boden lag! 

Um Wehren, die ein zweckmäßig eingerichtetes Geräte- 
haus mit Turm erbauen wollen, mne Anleitung hierzu 
zu geben, bringe ich nachstehend oie Zeichnung der neu 
erbrüten Häuser in Vorst, d,e rck der Liebenswürdigkeit 
seines Erbauers, des Herrn Architekten I. Felder in 
Kempen (Rheinl ), verdanke 

Das Haus ist massiv in Backsteinen eroaur Am Kopf 
ende bestndet sich ein großer Raum zur Unterbringung 
einer mechanischen Leiter, während auf der Längsseite neben- 
einander der Gerätewagen und zwei Spritzen, jedes Gerät 
mit eigenem Ausfabrtsror, Platz gesunoen haben. Am an- 
deren Ende befindet sich ein Raum, der als Werkstatt für 
nötig werdende Reparaturen drenr und a-ck die Schlauch 
Wäsche enthält. Von diesem Raum aus führt eine Treppe 
in den auf das Gebäude aufgesetzten Steiaerturm aus Holz, 
den man später entweder mit Holzverkleidung zu nerseheu 
oder auszumauern beabsichtigt. Der Turm hat drei Etagen 
nnd einen Kniestock und dient gleichzeitig zum Trocknen der 

Seitenansicht. 

Mark zu verzeichnen Zu Kassenrevisoren wurden die 
Kameraden Sieffens I, Lehmann und S t ü m p g e s 
gewählt. Diese werden noch eine Prûşung der Kasse vor- 
nehmen. 

3. Jahresbericht. Derselbe wurm vom Kame- 
raden Schriftführer Jmhorst erstattet. Wir entnehmen 
daraus folgendes: Mit 45 aktiven und 55 passiven Mit- 
gliedern begann oie Mehr ihre diesjährige Tätigten. <;m 
verslofsenen Jahre fanden eine Sitzung des engeren, 7 
Sitzungen des erweiterten Vorstandes, 10 Monatsversami - 
lungen, 1 Jahreshauvtversammlung und 6 außerordentliche 
Versammlungen statt Tie Einnahmen der Wehrkasse vro 
1907 betrugen 1000 M.. die Ausgaben 962,41 M., oie 
Einnahmen der Vereinskasse 554,78 Ml, die Ausgaben 
580,27 M. Als Kassenrevisoren fungierten die Kameraden 
Stessens II, Zieb arth und K aufmann. Tie Vor 
standskrsatzwahl hatte folgendes Resultat: Zust 2. Brand- 
meister wurde Kamerad Paefgen gewählt. Zum Schrift 
lührer und 2. Führer der Wasserabteilung wurde Kamera! 

ļ I m h c r st nnedergewäylt. Zu>n Gerätewart wurde Kamerad 
Kock, zum 2. Steigeriührer Kamerad Teulrich gewählt. 
Zum 1. Führer der Spritzenabteilung wurde Kamerad 
Sander und zum 1. Führer der Wasserabteitung Ka- 
merad Alsbach wiedergewählt. Als Lokal wurde mrt 
Stimmenmehrheit das bisherige Verernslokal wieder be 
stimmt. Für pünktliches und fleißiges Erscheinen zu den 
Uebungeu und Bränden wurden oie Kameraden Werner 

ş mit 15 M., Sander mit 12,50 M., E"itt mit 10 M., 
A l s b a ch mrt 7,50 M. und Jmhorst mit 5 M. prämiiert. 
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Als Delegierte zu den Provinzial Nerdandssejten sollen in 
Zukunft einer der beiden Brandmeister, rm Behinderungs 
falle derselben zwei Vorstandsmitglieder und außerdem 
ein Mitglied der Mannschaften entsandt werden. Zu dem 
diesjährigen Provinzial Bervandstage in Cleve waren die 
Kameraden Pa es gen, Alsbach und Mertzen I als 
Delegierte gewählt. Tie übrigen Kameraden waren in statt- 
licher Anzahl zu der Festlichkeit erschienen. An der am 
9. August stattgehabten 50jährigen Jubelfeier der freiwilligen 
Feuerwehr in Wesel nahm die Wehr in corpore teil. Tie 
nnisrellung eines Verzeichnisses über Televhonanschtüsse oer 

Mitglieder wurden guigeheißen und beschlossen, jedem Feuer- 
meldestellen-Jnbaber und denjenigen Mitgliedern, welche 
Telephonanschluß haben, eins derselben zuzustellen. Tie 
im Falle eines Brandes in der Nacht entstehenden Telephon- 
gebübren werden auf die Wehrkasse übernommen. Dem 
Grafen Zeppelin lourden in Anerkennung seiner Ver- 
otinstc um die Luftschifffahrt 10 M. gespendet. Am 28. 
August fand ein° außergewöhnltche Versammlung zwecks 
Gründung einer Ordnungsabteilung statt. Tie Ver- 
sammlung war von 39 Personen besucht. Es traten der 
Wehr 2 Herren als aktive Mitglieder, 9 Herren zur Ord 
nungSabteilung und 4 Herren als passive Mitglieder bei. 
Zu dem am 27. September stattgehabten Stiftungsfest der 
freiwilligen Feuerwehr der Rheinischen Stahlwerke in Duis- 
burg-Meidcrich nahm unsere Wehr in ansehnlicher Stärke 
teil- Anläßlich der Vermählung des Schriftführers, Käme 
raoeu I m h o r st , wurde iym in Anerkennung seiner der 
Wehr bisher geleisteten Dienste ein Geschenk in Gestalt einer 
Garnitur Aluminium-Kochgeschirr überreicht. Am 25. Sept. 
fand eine zweite Versammlung zur Gründung einer Ord- 
nungsabteilung statt, in der sich 7 Herren zur Ausnahme 
meldeten. Tie Beiträge der Mitglieder der Oronungs- 
Kteilung wurden auf säbrlich 3 M. pro Kopf festgesetzt. 
Eintrittsgelder sollen von diesen nicht erhoben werden. Ter 
diesjährige Generalappell für sämtliche freiwilligen 
Wehren der Bürgermeisterei Hamborn fand am 18. Oktober 
im Saale des passiven Kameraden Heinrich Kaspers 
in Marxloh statt. Alles Nähere ist aus dem im „Feuer- 
wehrmann" vom 6. November v. I. enthaltenen Berichi 
zu erfahren. Die Feier des Geburtstages Seiner Majestät 
wurde am 23. Januar 1909 im Lokale oes passiven Kame- 
raden Alber, Nießen durch Konzert, Theater und Ball 
in bisher üblicher Weise begangen. Am 15. Februar 1909 
besaß die Wehr 599,20 in brauchbare Schläuche. Vom 
1. Januar 1909 ad beträgt die Entschädigung für die Stel- 
lern von Brandwacyen für die ersten drei Stunden je 
1^M„ für jede weitere Stunde 60 Pfg. Tie durch die 
Stellung der Brandwachen entstehenden Kosten trägt die 
Gemeinde Hamborn. Mit dem 1 April 1909 ireten die 
von Provinzialverband und dem hiesigen Branorat aus- 
gearbciteten neuen Satzungen in Kraft. 

Zu ernster Arbeit trat die Wehr ein: Am 24. Juni 
1908. Waldbrand im Jubiläumshain in Marxloh; 27. 
September 1908 Kaiserstraße bei Witwe Hermann Heck- 
maun in Marxloy. (Brand der Durchfahrt); 30. September 
190,v Kaiserstraße beim Landwirt Wilhelm Tellmann in 
O.-Marxloh. (Wohnhaus, Scheune und Stallungen): 13. 
Oktober 1908: Provinzialstraße beim Restaurateur Hermann 
Hosfmann in Marxloh (Kellerbrand); 22. Oktober 1908: 
beim Landwirt Kerslen in Wehosen bei Dinslaken. (Wohn- 
haus, Scheune, Remise und Stallungen); 30./31. Oktober 
1908: in Alsum, Rüttgers Hof der Gewerkscyast „Deutscher 
Kaiser". (Scheune, Remise und Stallungen); 15. November 
1908: in Marxloh, Lttostraße 25. (Stallung); 5. Dez. 
1908 m Fahrn, Hochstraße 12, Besitzer Bauunternehmer 
Wösthosf. (Wohnhaus); 18. Februar 1909: in Marxloh, 
Provinzialstraße, beim Malermeister Joses Schlichthorn. 
(Kellerbrand); 16. März 1909: bei CH Bertling in Marx- 
loh, Ecke Krüge, uno Proornzialstraße. (Kellerbrand). 

Im Berichtsjahre fanden 4 Appells und 22 Hebungen 
statt, unter letzteren zwei Revisionen durch den Brandrat. 

Am Schlüsse dieses Jabres betrug die Mit gliedert 
zahl 54 aktive, 28 Mitglieber der Ordnungsabi ilung uno 
167 'passive Mitglieder 

4. Tie Neuwahl des Vorstandes ergab sol- 
acndes Resultat: Der Versammlungsleiter, 1. Brandmeister 
P o l l m a n n, erklärte, daß er leider körperlich uno ge- 
schäftlich nicht mehr in der Lage sei, für die Folge seinen 
Posten zu versehen, uno bat, von einer event. Wiederwahl 
seiner Perlon bestimmt abzuseben. Nach dieser positiven 
Erklärung wurde Herr Pnlmann in Anerkennung seiner 
der freiwilligen Feuerwehrsache in beinahe 30 Jahren ge- 
lenkten außerordentlichen Tienste einstimmig zum Ehren 
b r a n d m e i st e r ernannt. Zum 1. Branomeister wurde 

der bisherige 2. Branomeister P a e f g e n und zum 2. 
Brandmeister der bisherige Schriftführer Jmhorst gc 
wählt, Kamerad Srümpges wurde zum Schriftführer 
gewählt, Kamerad Fettes zum Kassierer und Kamerad 
Koch zum Zeugwart wiedergewählt Aus oer Führerwahl 
gingen folgende Kameraden hervor: a) Ordnungsabieilung: 
Kamerad Bauer 1., Kamerad Rau 2. Führer; d) 
Steigerabteiiung: Kamerad Deutlich 1. Führer (bisher 
2. Führer), Kamerad Knipp 2. Führer c) Spritzenavte! 
lung: Kamerad San oer 1. Führer (wieoergewählt), Ka 
merad Th. Schmitz 2. Führer. Sämtliche Kameraden 
nahmen die Wahl an. Tie Wahlperiode währt drei Jahre. 
5. L o k a l f r a g e. Einstimmig wurde beschlossen, das bis- 
herige Vereinslokal für das Jahr 1909/10 beizubehalten. 
6. Für regeTeilnahmean den Hebungen und Bränden 
im Jayrc 1908 wurden die Kameraden Sander, Wer-' 
ner,Ziebarth,Narowski und P a e f g e n prämiiert. 
Zur Verteilung gelangten, wie auch im Vorjahre, 50 M 
7. Tie Uebungsabende für die Zeit vom 1. April 
bis 1 November 1909 wurden aus den zweiten und drirren 
Montag jeden Monats, Abends 7y2 Uhr, festgesetzt. Außer 
diesen Hebungen soll am 22. und 29. März, er. je eine 
Uebung uno Die Frühjahrsrevision ourch den Brandrar am 
5. April stattsinden. Tie Monatsversammlungen wurden 
aus den zweiten Montag jeoen Monats, Abends nach der 
Uebung, festgesetzt. 

Nachdem noch unter Verschiedenes mehrere Angelegen 
Herren verhanoelt, wurde die Versammlung mit der Devise 
„Gott zur Ehr', dem Nächsten zur Wehr!" uno „Einer 
für AlU, Alle für Einen" mir einem kräftigen, oreisachen 
„Gut Schlauch" auf die Kameradschaft um 12rg Uhr ge- 
schlossen. I m h o r st. 

* Ruppichteroth (Siegireis). Am Sonntag, 14. März, 
wurde die hiesige neugegründete freiwillige 
Feuerwehr eingekleidet, womit eine kleine Feier 
verbilnden war. In Vertretung des behinoerten Herrn 
Bürgermeisters Dr. Pieper, der seine Wünsche für das 
Blühen und Geoeihen oer jungen Wehr schriftlich über 
milielt hatte, war Herr Gemeinderat Schorn erschienen, 
außerdem der vom Bürgermeistereirate mit der Leitung 
oes Feuerlöschwesens im ganzen hiesigen Bezirk beiraute 
Herr Direktor Lehmann, Oberbrandmeister, sowie zahl 
reiche Vertreter der benachbarten Wehren Hosinungsthal, 
Marienseld und Oeleroth und sonstige Freunoe der Mehr- 
fache. Tie neueingeklerdete Wehr wuroe vom Oberbrano 

i meister begrüßt, der auf die Rechte und Pflichten des' srei- 
villigen Feuerwehrmannes hrnwies und dessen Rede in 

I einem begeistert ausgenommenen dreifachen Hoch auf Seine 
Majestät den Kaiser ausklang. Tie Wehr hielt sodann 

z soiort ihre erste Generalversammlung ab, in 
welcher die vom Feuerwehrvervande der Rheinprovinz her-' 
ausgegebenen Latzungen als verbindlich für Die Wehr ein 
mittig angenommen wurden. Tie Wehr ist dem Verbände 
bereits beigetreten; ihre Mitglieder sind bei der Unfall- 

I lasse der Provinziat-Feuerversicherungs-Anstalt der Rhein- 
provinz in Tüsseldorf versichert. Zum Führer der frei 
.billigen Feuerwehr Ruppichteroth wurde gewählt und der 
Behörde in Vorschlag gebracht oer Kamerad Karl Z o l p e r 
als Braiiomeister und Kamerad Johann Schmidt als 
dessen Stellvertreter, Schriftführer und Kassierer ist Ka- 
merad E. Engelberth, Abteilungschhrer sind die Ka- 
meraden Wilhelm Schmitz, Josef Kramer und Jean 
Berger. Nach Erleoigung oer Tagesorbnung trar die 
Geselligkeit 'in ihre ReHte, uno wurden der Wehr insonder 
heit durch Herrn Gemeinderat S ck o r n herzliche Wünscye 
namens oer Gemeinoeverwaltung ausgesprochen uno des 
unermüdlichen, erfolgreichen Wirkens des Oberbrandmeisters 
gedacht, dem es zu sanken sei, oaß bas freiwillige Feuer- 
.vehrwesen lv der hiesigen Gegend so erfreulich sich ent- 
wickele. In, diesem Tinne sprachen sich auck alle folgenöen 
Redner aus. An den verdienstvollen Leiter des deutschen srei- 
villigen Feuerwchrwesens, Herrn Branodtreitor Dietzler- 
Türen, wurde eine telegraphische Begrüßung gerichtet. 

* Heiligenhgus. Unsere sreiwillige Feuerwehr hielt am 
Tonnerslag, 11. März, eine Generalversammlung 
ab, welche vom Chef oer Wehr, Herrn Bürgermeister 
Freund, geleitet wuroe. Ta die neuen Normatsatzungen 
für den den Feuerwehrvervand der Rhembrovinz von der 
Wehr angenommen worden sino, so mußte die Wehr eine 
Acndcruna in Benennung der obersten Führer vornehmen 
An Stelle des bisherigen 1. Hauptmanns, Herrn Nik. 
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Knoden, welcher freiwillig dieses Ami mederlegte, wurde 
Herr Gemeindebaumcister Emil Riegels als Oberbrand- 
meister und zu dessen Stellvertreter der bisherige 2. Haupt 
manu Jul. Hagenbeck, als Brandmeister des 1. Lösch- 
zuges . udw. Flach, zum Stellvertreter Herrn. Horn, 
der gleickfzettig die Kassengeschäite besorgt, als Brandmeister 
des 2. Löschzuges Job Hegmanns, zum Stellvertreter 
Emil Kolk, als Schristsührer Ehr. Leukel gewählt resp 
in Borschlag gebracht. An Stelle des verstorbenen Branorats 
Jul. Rosen wurde Herr Jul. Oberhössel gewählt, 
und zwar für die nächsten drei Jahre. Tie anderen Bor-, 
stands- und Kommaudomitglieder wurden beibehalten. Ferner 
wurde beschlossen, das zu beschaffende neue Vereins- 
b a tut e r der Firma A. W u n o e r w a l d - Düsseldorf zum 
Preise von ca. 600 M. in Aufirag zu geben. 

Manu besetzle Magiruslerter von Stichflammen vollständig 
cingehüllt, es gelang aber, bie Leiter noch rechtzeitig fort 
zitziehen. Aus dem Kerstingschen Hause konnten nur einige 
Uhren ,c gerettet werden, während aus dem Wildörschen 
Hause fast alle Möbel in Sicherheit gebracht werden konnten. 

- Das Feuer wurde von der Wehr mit vier Strahlrohren 
bekämpft, jedoch bedurfte es5Stunden ange st reagier 
Arbeit, um den Brand so weit zu bewältigen, daß die 
Wehr gegen 10 Uhr aorücken konnie. Es blieb eine sehr 
starte Brandwache unter Führung eines Brandmeisters 
zurück, welche noch bis zum andern Morgen mit dem Ab 
löschen zu tun harte. Ter gewaltige Brand an einem 
Sonnrag Morgen, dazu inmitten der Stadt, hatte eine 
große Menge Zuschauer angelockt, und halten Feuerwehr 
und Polizei mir der Absperrung der Brandstelle viel Arbeit. 

, * Oeleroth (Siegkreis). Tie im Oktober v. I. im 
hiesigen Orte gegründete freiwillige Feuerwehr wurde am 
14. März eingekleidet. Sie marschierte dann sofort 
nach Ruppichteroth, um den für sie 'bedeutungsvollen Tag 
w't der Nachbarwehr Ruppichieroth, weiche evenfalls an 
diesļm Tage uniformiert wurde, gemeinsam zu feiern. Zum 
(Führer der freiwilligen Feuerwehr Oeleroth wurde Kamerad 
Ferdinand Seut he als Brandmeister, zu seinem Stell- 
vertreter Kamerad Peter B u ch e m, zum Schriftführer Ka- 
inerad Stammet, zum Kassenführer Kamerad August 
Kirchner gewählt Tie Wehr ist dem Feuerwehr Verbände 
der Rhcinprovinz und der Unsallkasse der Provinzral Feuer 
Versicherungsanstalt beigetreten. 

* Sinzig. Ter Steigerturm der hiesigen frei- 
willigen Feuerwehr ist vollendet. Er ist in Eisenionstrultton 
von der Firma Ludwig Scbmitz in Oberkassel erbaut. 

Ans dem Westsiiltichen Feuerwehr-Verband. 

* Stockum. Tie am 17. März unter dem Vorsitz des 
Amtmanns Schüler statigeiundene Gemeinderatsversamm- 
l"ng genehmigte die Anschaffung verschiedener 
Löschgeräte. 

* Bocholt i W., 22. März. Ein größeres Schadeü- 
feucr entstand gestern Morgen gegen 43/4 Uhr in dem 
Toppelhause Raoardistraße 7/9, dem Restaurateur Wildör 
gehörig. Bewohnt wird das Haus von dem Restauraieur 
Wtldor, dem Uhrmacher Kersting und enthält außer- 
dem einen Laden der Firma Lebensmittelhandlung „P h ö - 
n i x". Das Feuer entstand in dem zu ebener Erde nach 
hinten gelegenen und mil Kisten und Packmaterial gefüllten 
Packzunmer des Uhrmachers Kersting und hatte bereits die 
Treppe ergriffen, ehe dasselbe von 'den Kerstingschen Ehe 
leulen bemerkt wurde, und lonnien diese nur eben das 
nackte Leben reiten. Tas Feuer griff mit einer ganz ra- 
senden Geschwinoigkeit um sich und kano besonders an den 
Vorräten der Lebensmittelhandlvng „Phönix" reiche Nah 
rung. Als die Feuerwehr alarmiert wurde, stano bereits 
das ganze Kerstingsche Haus in Flammen und hatte schon 
den Tochstuhl des Wildörschen Hauses ergriffen, so daß 
es für die Wehr großer Anstrengungen bedurfte, des Feuers 
Herr zu werten. Es kann aber gesagt werden, daß unsere 
Feuerwehr sich wieder in jeder Beziehung bewäbrl hat. 
Mit großer Umsicht und Tatkraft wurde das Feuer an 
gcgrjsfen und gctcmg es schließlich, nachdem das Kerstingsche 
tzauS eingestürzt und bei dem Wildörschen Hause das Dach 
ausgebrannt war, das Feuer zu dämpfen. Bei dem Löschen 
fehlte es nicht an anstrengenden Momenten, und schwebten 
unsere wackeren Feuerwehrmänner verschiedentlich rn Le 
b e n s g e s a h r. So wurde einmal die große mil drei 

Aus anderen Fenerwehrkreisen. 

* Kiel. Ter Provinzialverband der sreiwilligen Feuer- 
wehren Schleswig Holsteins hat für die beim Erdbeben 
in Süditalien geschädigten Kameraden und deren Hin- 
lerbliebene eine Summe von 900 M. aufgebracht. 

Literatur. 

—* „Le Traaucienr (16. Jahrgang), „The Translator" 
(5. Jahrgang), ,Jl Traduktorc" (1. Jahrgang), Halbmonats- 
' hriften zum Studium der französischen, englischen, italieni- 
schen und deutschen Sprache. — Zweck dreser Btärtcr ist es, 
dein Lernenden eine gründliche Kenntnis der Schrift- und Sprech- 
sprache zu veruiittelu Tie Methode führt den Lernenden auf 
natürlichem Wege rn frischer, anregender und origineller Weise 
zum Verständnis der fremden Sprache und bietet auch dem 
FortgesMrrttenen noch reichlich Gelegenheit, seine Sprachkennt 
nisse weiter ausznbilden und zu vervollkommnen. In den 
mrt-Geschick und gutem Geschtnack bearbeiteten Gesoräckieu neh- 
men sie du gesprochene fertige Sprache zum Ausgangspunkt 
und wissen über eine Fülle täglicher Vorkommnisse zu belehren. 
— Probenummer,t für Französisch, Englisch oder Italienisch 
lastenfrei durch den Verlag des „Trndueteur" in La Chaux- 
de-Fonds. (Schweiz). . 

irr FewMsMM 

erscheint wöcbentlick und ist durch die Postämter des Deutschen 
Reichs, Luxemburgs und Desterreich- Ungarns für den Preis von 
, Mark pr: Vierteljahr zu beziehen. Direkt von der Srpedition 
unter Kreuzband bezogen, kostet der Jahrgang für das Deutsche 
Reich und Gcsterreicb'Ungarn 5 Mark bei vorheriger Linsendung 
des Betrages, für die Länder des lDeltpostvereins 6 Mark. 

Bcllcllungcit für das ich Guartal 1909 
bitten wir sofort bewirken zu wollen, damit keine Ver- 

zögerung in der Zustellung eintritl. 

Prodenummern 

werden auf Puiirrii franko versandt. 

fitf. GW MWK 

Arrxeic, en. 

1860 
gegründet. 
135 Preise. 

E. C. Flader. Jöhstadt s, 
Spezialfabrik für Feuerlöschqeräte aller Art. 

Dam pk-, Motor- U. Gasspritzen für Pferdesug u. Automobilbetrieb. 
Drehleitern, mechanische Schieneieitern für alle Grossen. 
Mannschafts- und Gerätewagen, Schlaucnwagen. 
Feuerwehr-Ausrüstungen, Armaturen, Schläuche. 

Ausführung 
geschieht 

nach Sozietäts- 
Vorschrift. 

Die Firma ist zu 
den Lieferungen 

zugeiassen. 
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Lösch-Einrichtungen 
nur bestens bewährter Systeme. 

Komplette Ausstattungen für Feuerwehren 

Spezia'iiäten: Mechanisctie Schiebe- u. Rettungsleitern. 

Höchst prämiiert auf allen beschickten AusstetlunceD 

Normal-Uniformen 

für ltheinlaml und Westfalen liefert in 
unübertroffener Ausführung, zu niedrigen 
Preisen, bei weitgehendster Garantie 

Chri Henne!, Bielefeld. 

H. ßlandelarfz, stoiberg (Rin.) 
Feuerwehrrequisitenfabrik. 

Rettungsapparate 

System Mandelartz H“gi 

Im üenraucn bei fielen Berufs- und freiwilligen Feuerwehren. 

Steigerleinen 

Spezialität: Gewebte Patentleine aus rein ital. rfani. 

X jederrolle 
zum Aufwickeln und Tragen der Ijeine. 

System Mandelartz. 
Bestens bewährt im Gebrauch. — Muster und Preisliste zu Diensten. 

Hut anschläuche 
(geschützt durch Kaiserlich Deutsches Iteichsgesetz) 
widerstehen höchstem Wasserdruck, sind vollkommen wasser- 
dicht immer weich und biegsam, brechen nicht, sind geschützt 
gegen Verderben durch Vorstockung, Moder und Fäulnis, sind die 

betriebssichersten und dauerhaftesten 
Feuerlöschscniaachfe, 

haben sich seit Jahren vorzüglich bewährt bei den Feuerlösch- 
Einrichtungen der königlichen Schlösser Seiner Majestät des 

Königs von Bayern. 
An deutsche Behörden und Feuerwehren in kurzer Zeit weit über 

JOOOOO Meter 
geliefert. 

Friedr. Friedemann & Könne 
Schläuchefabrik 

Langenleuba - Niederhain. à 1512 

StBiner & Keller, Unüormfabrih 

Gegr. 1878. Kv.flll. Gegr. 1878. 
Spezialabteilung: 

Uniforniansrilstig von Feuerwehren und Sanitätskolonnen. 
Präm. mit goid. Med. Feuerw.-Ausst. Rheydt. 

Seit 30 Jahren vertragsmässige Lieferanten der Berufs- und 
Freiw. Feuerwehren der Stadt Köln. 

Auf Wunsch kostenlose Offerte mit fertigen Musterstücken. 
Rheinische Vorschrift. Westfälische Vorschrift. 

Wir haben noch 
ca. 90 Uniformröcke 

I. und II. Garnitur, 
ganz oder geteilt, zu 5,— und 
4,— Mark per Stück abzu- 
geben. 1K8 

Offerten an A. de Vries, 
Chausseesti 7, Freit» Bürger- 
teuerwenr, Essen-Ruhr. 

Friedr. Heller, Rheydt 
Tuchversandhaus und Unnormfabrik 

Gegründet 1875 
empfiehlt in bester und tadelloser Ausführung 

Feuerwehr -1 niformen 
nach amtlichen Vorschriften. u 

  Muster stellen zu Diensten.   

Druck und Verlag Fr. Staarö. Varmen. — Für dte Redaktion veraniworilra,; tz. Barww, Barmen, 


